
11010 BBRLIN, ._. 8. Mai2017 

Hausanordnung Nr. �017 

Betreff: Hinweise zur Anwendl.Dlg des Informationsfreiheitsgesetztes (IFG) im 
Bundespräsidialamt 

Am 1. Januar 2006 trat das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 5. September 

2005 (BGBl. I S. 2722) in Kraft. Das Gesetz eröffnet jedem Bürger einen AnsprUch' 

auf Zugang zu Informationen, die bei Behörden des Bundes vorhanden sind. Das 

Gesetz ist auch ftlr das Bundespräsidialamt anwendbar. 

Diese Hausanordnung ersetzt in redaktioneller Überarbeitung die Hinweise zum IFG 

vom 2. September 2014. Das IFG hat besondere Bedeutung flir die folgenden 

Organisationseinheiten: 

- Pressestelle I Öffentlichkeitsarbeit, 

- Referat 11' 

- Referat 14, 

- �e O.brigen Fachreferate der Abteilungen 1 tmd 2, soweit sie Termine planen 

und vorbereiten sowie mit Äußerungen lDld Stellungnahmen des . Herrn 

Bundespräsidenten be1raut sind. 

- Referat z 1, 

- Referat z 4 und 

- Referat Z 5. 
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L Kernpokte des IFG 

1. Das IFG schafft einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu 

Informationen bei Behörden des Bundes. Eine eigene Betroffenheit des 

Anspruchstellers - rechtlich oder tatsächlich - wird nicht verlangt. Jeder ist 

anspruchsberechtigt (Jedermanmecht). Damit wurde die frühere 

Beteiligtenöffentlichkeit abgeschaffi. Die Abkehr vom Amtsgeheimnis fllhrte 

dazu, dass informationsersuchen dritter Personen, die nicht an einem 

V erwaltungsverfabren beteiligt sind, nicht mehr einfach pauschal 

·zurückgewiesen werden können. Stattdessen muss grundsatzlieh Zugang zu den 

begehrten Informationen gewahrt werden, es sei denn, im Einzelfidl stehen 

scliü1ZensWerte und höherwertige Interessen Dritter dem Informationszugang 

entgegen. Die Behörde muss dies einzelfallbezogen prDfen und darlegen. 

2. Durch Verbesserung des Informationszugangs soll das IFG die BOrgerbeteiligung 

st:!rlcen. Dabei soll eine größere Transparenz staatlichen· Handeins auch der 

Korruptionsbekämpfung dienen. Im Einzelnen wird auf die BegrOndung des 

Fraktionsentwurfs. vom 14. Dezember 2004 (BT-Drucks. 15/4493) verwiesen 

(siehe auch http://dip.bundestag.de/parforslparfors.htm). 

3. Der Anspruch ist nicht auf Auskunft beschr!nkt; er kann sich auch auf" 

Akteneinsicht in der Behörde erstrecken. Es besteht indes kein Recht zw

unbeaufsichtigten. Akteneinsicht und auch keine Pflicht zur 

Informationsbeschaffung bzw. -aufbereitung. 

4. Der Informationsanspruch kann bescbrDnkt sein, insbesondere durch öffentliche 

und private Belange nach §§ 3 bis 6 IFO (AusnahmegrQnde). ·Die 

Ausnahmegründe muss die Behörde darlegen (Umkehrung des bisherigen Regel

AUsnahme-Verhältnisses). Information ist die Regel und nicht die Ausnahme. 

Eine Auskunft kann nicht mit dem Hinweis auf die allgemeine 

Amtsverschwiegenheit verweigert werden. 

) 
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Nach folgenden Ausnahmeregelungen kann die Auskunft verweigert werden: 

• § 3 öffentliche Belange, 

• § 4 · der beh&dliche Entscheidungsprozesslein laufendes 

Verwaltungs� soweit sonst eine Maßnahme vereitelt würde, 

• § 5 der Schutz personenbezogener Daten Dritter (Anh&ung des Dritten; 

Abwagung zwischen dem Informationsinteresse und dem Schutz des 

Dritten), 
• § 6 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges :Eig�tmn 

(Zugang nur bei Einwilligung). 

5. Besondere Regelungen zum Infonnationszugang in Spezialgesetzen gehen dem 

IFG vor und sperren einen Anspruch nach dem IFG. Dies gilt unabhängig davon, 

ob die Spezialregelung enger oder weiter als das IFG ist. Der Anspmch des 

Verfahrensbeteiligten auf Akteneinsicht, § 29 VwVfG, besteht neben einem 

Anspruch nach dem IFG weiter fort. 

6. Auskfinfte sind kostenpflichtig. Die Informationsgebührenverordnung 

(IFGGeb V) des Bundesministeriums des Innem regelt EinZelheiten. 

7. Der lnformationszugang_milss unverzüglich gewährt werden. nach Mögli� 
binnen eines Monats. Überschreitungen der Frist sind von der BehOrde zu 

begrtlnden. 

8. Wird die Information ganz oder teilweise iricht erteilt, kaim sich der Blirger an 

den Bundesbeauftragten f'Oi den Datenschutz und die ·Informationsfreiheit 

wenden. Daneben kann der Antragsteller Wid�pru.ch einlegen und schließlich 

vor dem V eiwaltungsgericht klagen. 

TI. Anwendung im Bundesprisidialamt- Allgemeilies 

1. Im Bmdesprisidialamt gibt es für die Anwendung des IFG nur einen geringen 

Anwendungsbereich. Da aber grunds!tzlich ein Anspruch auf 
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Infonnationszugang besteht, kann ein solcher Anspruch nur im Einzelfall 

abgelehnt werden. Das IFG soll aber ·auch keinen übermäßigen Aufwand 

v�hen, keine neue "Bilrokratie" hervorrUfen. Antriige sind daher möglichst 

einfach und zweckmllßig zu behandeJn (§ 10 VwVfU). 

2. Die Bearbeitung def.Anträge fllbrt im Ergebnis rege1mAßig zu Verwaltungsakten 

der Behörde (Gewährung oder Ablehnung z. B. einer Akteneinsicht, 

Kostenentscheidung). Daher müssen Anträge auf Information rechtsflSrmlich 

bearbeitet werden. 

3. Das IFG gewilhrt kein Recht auf freien und unbeaufsichtigten Aktenzugang 

(,,BUittem in den Akten"). § 1 Abs. 2 Satz 2 sieht zwar vor� dass der Antragsteller 

die Art des Informationszugangs bestinimt 1md hiervon nur aus wichtigem Grund 

abgewichen werden darf. Daraus folgtjedoch nicht, dass die Einsichtnahme in 

Originalakten bei der Behörde der Regelfall ist. Die Beachtung der 

AusnabmegrOnde nach den§§ 3 bis 6 warebei freier Akteneinsicht llUr schwer 

zu gewahrleisten. 

4. Nur im Ausnahmefall kann im B1mdesprlsidialamt eine unmittelbare 

Akteneinsicht erfolgen. Diese mu8s beaufsichtigt werden. 

m. Verfahren 

1. Alle Referate verfahren im Hinblick auf� Zustindigkeiten wie bisher. 

2. Der Anspruchsteller muss sich nicht ausdrücklich auf das IFG berufen. Bei 

Anfragen, die sich explizit auf das IFG beziehen, ·ist die Anfrage zun4chst dem 

Refeiat Z 5 zuzuleiten. Referat Z 5 leitet die Anfrage nach der statistischen 

Erfassung und ggf. mit rechtlieben Hinweisen an das fachlich zuständige Referat 

.zur eigenst!ndigen Beantwortung oder mit der Bitte wn Zuarbeit wei�. 

3. Sofern ein Info:rmationsverlangen vorliegt, haben die Fachreferate zu prilfen, ob 
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fBchliche Grande vorliegen,. die den Informationsanspruch ermöglichen, 

beschränken oder ausschließen. 

4. Über eig�dige Entscheidungen zur Herausgabe von Informationen 

unterrichten die Fachreferate das Referat Z 5 (Statistik).· 

S. Sofern die fil:chlj®.� J3in,w� ®zu fUhrt, dass ein lnformatio.nsvcrlangen 

abgelehnt werden soll, ist Referat Z 5 zu beteiligen. Dies dient dazu, eine 

einheitliche Praxis bei der Ablehnung von Informationsverlangen sicherzustellen. 

und ist· im Hinblick auf etwaige verwaltungsgerichtliche Auseinandersetzungen 

um ein Informationsverlangen erforderlich. Die Beteiligung von Referat Z 5 

erfolgt unter Angabe der fachlichen Gründe, die gegen ·die Herausgabe der 

verlangten Information sp.reChen. Referat Z 5 entscheidet über die Ablehnung. 

Die Ablehnungsentscheidung ergeht als V erwaltungsakt.·Jn wichtigen Fragen ist 

die Billigung des Chefs des Bundespräsidialamtes einzuholen. 

Aehtung: Lehnen Sie kein Informationsverlangen pauschal ab. 

6. Referat Z 5 tl1hrt das Widerspruchsverfahren und das eventuelle 

verwaltungsgerichtliche Verfahren. Die fachlich involvierten Referate leisten 

Referat Z 5 gegenüber die notwendige fachlic� Unterstlltzung. 

7. Bei Anträgen auf Information sind die nachfolgenden Gesichtspunkte hilfreich: 

• An:fnigen, die sichtlich keinen Aktenbezug aufweisen (z. B. eine 

Bürgemnfrage nach einer Informationsbroschüre oder der Fundstelle eines 

Gesetzes), wrterfallen nicht dem IFG; ebenso wenig Fragen nach einer (nicht 

aktenkundigen) Rechtsauffit.ssung einer Behörde. 

• Antragsberechtigt ist jeder, unabhängig von Staatsangehörigkeit und 

Wohnsitz. Juristische Personen des Privatrechts sind ebenfalls antragsbefugt. 

Nicht antragsberechtigt sindjedoch Bürgerinitiativen lDld Verbände, wenn sie 

nicht selbst - wie ein eingetragener Verein - jmistische Personen des 
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Privatrechts sind; hier ist jedoch der jeweilige Unterzeichner als natürliche 

Person antragSbefugt Der Antrag ist dann als Antrag dieser Person weiter zu 

bearbeiten. 

• Onmdsätzlich muss ein Antrag nicht begrUndet werden; das Motiy des 

Antragsteller-s spielt keine Rolle. Der Antragsteller ist nach allgem� 

verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsatzen aufZufordern; den Antrag zu 

konkretisieren, sofern die Anfrage nur allgemein gehalten ist; vorher kann 

eine Bearbeitung nicht erfolgen� 

• Der Aßtrag ist formfrei, er kann auch mQndlich, telefonisch oder pei' E-Mail 

gestellt werden. 

• Als Art des Informationszuganges kommt insbesondere die miindliche, 

telefonische, scbriftliclte oder elektronische (etwa E-Mail-)Information in 

Be1racht, die Obersendung von Aktenauszügen (einschließlich ausgedruckter 

E-Mails) als Kopie sowie die unmittelbare Akteneinsicht Letztere kommt. 

jedoch nur in Betracht, wenn Beschränkungen des Aktenzugangs (z. B. durch 

Schwiirzun&en) nicht no�ndig sind. 

• Zugang besteht nur zu amtlichen Informationen (§ 2 Nr. 1 IFG). Dabei 

handelt es sich um Infomlationen, die bei ordnungsgemäßer .Aktenfllhrung 

Bestandteil des Vorsangs sind (nicht z. B. Kopien als ,,Handakte", bloße 

(Vor-)Entwflrfe ). 

• Es besteht keine Verpflichtung, nicht vorliegende Informationen zu 

beschaffen. 

In Vertretung 


